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E 13 (B) 97

Le Ministre de Suisse à Vienne, J.J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

R Wien, 1. September 1870

Sie werden ohne Zweifel schon durch Hr. Landammann Aepli den Bregenzer 
Vertrag vom 27. August1 samt Schlussprotokoll, dann das Conferenzprotocoll u. 
den Bericht der schweizerischen Abgeordneten an den hohen Bundesrath, emp
fangen haben.

Die schweizerischen Abgeordneten haben das Möglichste gethan, die Instruc
tionen des hohen Bundesrathes vom 17. August2 zur Geltung zu bringen, es ist 
ihnen jedoch nicht gelungen, diess für alle Punkte durchzusetzen. Im Schlusspro- 
tocolle und im Specialberichte sind die Abweichungen genau motivirt u. ich 
erlaube mir daher hier nur noch einige wenige Bemerkungen.

Die österreichischen Abgeordneten wollten durchaus nicht gestatten, dass die 
Reciprocität in der Behandlung der dritten Anschlussbahn in dem Sinne aufge
fasst werde, wie es in den Instructionen angedeutet ist. Sie hielten fest daran, dass 
diese Bahn, wie die Vorarlberger Bahn, durchaus den österreichischen Eisen
bahngesetzen unterworfen sein müsse u. Hessen sich nur zu der Erklärung herbei, 
dass sie nicht ungünstiger als die Vorarlbergerbahn gestellt werde. Die österrei
chischen Abgeordneten wurden in dieser Frage von den baierischen lebhaft 
unterstützt.

Punkt VII ad art. 15 des Münchner Schlussprotocolles wurde in der Conferenz- 
sitzung vom 25. August mit allseitigem Einverständniss gestrichen: den folgen
den Tag aber erklärte der Vertretter des k.k. Handelsministeriums, dass er nach 
reiflicher Überlegung bestimmt darauf bestehen müsse, dass der Punkt aufge
nommen werde; er könnte nur nach eingeholter Erlaubniss in das Weglassen des
selben willigen. In Folge dieser Erklärung fand sich auch Herr R.B. Aepli, der nur 
ungern der Streichung beigestimmt hatte, veranlasst, für dessen Beibehaltung zu 
plaidiren, es wurde aber über meinem Vorschlag der Zwischensatz «wie solche 
etc.» gestrichen u. ein anderer, in dem mir von Ihnen in Bern angedeuteten Sinne, 
aufgenommen.

In Bezug auf den lezten Artikel des Schlussprotocolles erlaube ich mir zu 
bemerken, dass ich es für passend gefunden hätte, wenn sich die Schweiz auch 
ausdrücklich dem österreichischen Verlangen angeschlossen hätte; ich hätte es, 
besonders in der gegenwärtigen Zeit, wo von süddeutscher Seite eine gewisse 
Animosität gegen die Schweiz geschürt wird, freundnachbarlich gefunden, wenn 
diess der Fall gewesen wäre, um so mehr als, wie ich vom hiesigen württembergi- 
schen Gesandten erfuhr, die k. württembergische Regierung ein gleichlautendes 
Promemoria über den Anschluss Lindau-Friedrichshafen dem hohen Bundesra- 
the u. der k. u. k. öst. Regierung s.Z. übermitteln Hess. Trotzdem ist in der Instruc-
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tion dieser Punkt nicht erwähnt u. wir konnten uns daher auch nicht ausdrücklich 
dem Österreich. Verlangen anschliessen.Dieser Punkt wurde während meiner 
Anwesenheit in Bern verhandelt u. ich fand ihn bei meiner Rückkunft in einer 
schroffen, für Württemberg fast verletzenden Form redigirt; ich bemühte mich 
daher mit Hofrath v. Gagern von den bayerischen Abgeordneten die mildere, 
jezige Redaction zu erzielen.
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E 2 /468

Le Ministre résident des Etats-Unis à Berne, H. Rublee, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

N  Berne, September 3d 1870

The undersigned, Minister Resident of the United States, is instructed to inform 
your Excellency that your letter of the 18th1 of July last, relative to the position 
taken by Switzerland in the present European complications, was duly received 
by the Secretary of State of the United States, and was perused with deep interest.

1. Cf. n° 252.

283
E 2 /489

Proposition du Chef du Département politique, J. Dubs, 
au Conseil fédéral

Bern, 6. September 1870

Dem Unterzeichneten wurde heute von 2 Seiten der inliegende Aufruf1 an die 
Sektionen der Internationalen (Supplement zu N° 22 der Solidarité), von Neu
châtel ausgehend, mitgetheilt u. es kam sodann Herr Staatsrathspräsident Borei 
hieher, um persönlich mit dem Unterzeichneten über die Sache zu verhandeln. 
Hr. Borei erklärte, er glaube nicht, dass die Sache i. Kt. Neuenburg irgend wel
chen Anklang finden werde; nichts desto weniger sei dieser Aufruf zur Bewaff
nung u. zur Hilfeleistung für Frankreich ein Akt von Bedeutung für die gesammte 
Schweiz. Das Neuenburger Gesetz gestatte ein Einschreiten gegen solche Presse-

1. Extrait du pamphlet: «La France républicaine représente la liberté de l’Europe; l’Allemagne 
monarchique représente le despotisme et la réaction. Il faut que de toutes parts les républicains 
se lèvent, et marchent à la défense de la république française. [...] La cause de la république 
française, c’est celle de la révolution européenne, et le moment est venu de donner notre sang 
pour l’affranchissement des travailleurs et de l’humanité, tout entière.» E 2/489.
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